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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §21 Abs1;

BAO §22;

BAO §23;

EStG 1988 §4 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/13/0209 E 11. Mai 2005 RS 2

Stammrechtssatz

Helfen Familienmitglieder im Betrieb des Angehörigen mit, dann tun sie dies im Regelfall in ihrer Freizeit und nicht aus

rechtlicher Verp<ichtung, sondern aus familiärer Solidarität. Entschließt sich der von seiner Familie unterstützte

Betriebsinhaber dazu, seinen Angehörigen als Ausgleich für ihre Leistung etwas zukommen zu lassen, dann entspringt

eine solche Zuwendung im Regelfall auch nicht einer rechtlichen Verp<ichtung, sondern Beweggründen wie

Dankbarkeit, Anstand u.dgl. Die den unterstützenden Familienangehörigen solcher Art zugewendete "Gegenleistung"

stellt beim Leistenden damit aber einen Akt der Einkommensverwendung dar, der bei der Ermittlung des

steuerpflichtigen Einkommens unberücksichtigt bleiben muss.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2008:2008150132.X04

Im RIS seit

22.07.2008

Zuletzt aktualisiert am

21.05.2013

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2008/6/25 2008/15/0132
	JUSLINE Entscheidung


